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Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 

Wintersemester 2019/2020 

LV-Nr. 1659 

RA Hon-Prof Dr Georg Schima, M.B.L.-HSG, LL.M. (Vaduz) 

 

Endklausur 

 

1. Fall (7 Punkte) 

Peter Piribauer, 56-jähriger Maschinenbauer aus München mit einer Schwäche für gute 

Hausmannskost und schlechten Schlager, ist seit mehreren Jahren auf Basis befristeter und jeweils 

verlängerter Arbeitsverträge bei einem deutschen Anlagenhersteller als Maschinenbauer beschäftigt. 

Sein unmittelbarer Vorgesetzter teilt Peter mit, dass die Unternehmensleitung entschieden habe, den 

befristeten Vertrag mit Peter – entgegen der Vorjahre – nicht mehr zu verlängern. Peter bringt das 

kaum aus der Ruhe, weil ihn ein Betriebsratsmitglied vor kurzem informiert hat, dass 

Mehrfachbefristungen schon allein nach nationalem Recht sittenwidrig seien und bei 

Mehrfachbefristung ohne sachliche Rechtfertigung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entstehe. Was 

das Betriebsratsmitglied nicht gesagt hat, ist, dass der deutsche Gesetzgeber in Bezug auf ältere 

Arbeitnehmer die Mehrfachbefristung erlaubt, um so die Beschäftigungsquote von älteren 

Arbeitnehmern zu erhöhen. 

a. Welche europäische(n) Rechtsgrundlage(n) berührt der vorliegende Fall? 

b. Wie beurteilen Sie die nationale Regelung, dass eine Mehrfachbefristung in Bezug auf ältere 

Arbeitnehmer erlaubt ist? Bitte nehmen Sie die Fallprüfung anhand der unionsrechtlichen 

Rechtsgrundlagen vor und führen Sie aus, ob/was Peter tun könnte. 
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2. Fall (7 Punkte) 

Die Anna Bolika s.r.l., eine italienische Gesellschaft spezialisiert auf homöopathische 

Nahrungsergänzungsmittel und benannt nach ihrer Gründerin Anna Bolika (gestorben 1922 an einer 

Überdosis Kamillentee), hat ein neues Marketingkonzept ausgearbeitet, das nun konzernweit 

umgesetzt werden soll. Paola, Geschäftsführerin und Head of Marketing der Anna Bolika s.r.l., tingelt 

dafür zu den einzelnen Konzerngesellschaften und bespricht mit den Verantwortlichen vor Ort die 

Umsetzung des neuen Marketingkonzepts. Während ihrer Tätigkeit in Finnland kommt es bei der 

Konzerngesellschaft zu einer Prüfung durch die dortige Finanzpolizei. Dabei kommt zu Tage, dass Paola 

keine Beschäftigungsbewilligung für entsendete Arbeitnehmer hat und die in Finnland für 

Arbeitnehmer geltende Tageshöchstarbeitszeit überschritten hat. Die finnischen Behörden verhängen 

über das Unternehmen Anna Bolika s.r.l. jeweils eine Strafe dafür, dass sie eine Arbeitnehmerin nach 

Finnland schickten, ohne dass diese über die erforderliche Beschäftigungsbewilligung verfügte und 

dafür, dass die Höchstarbeitszeit nicht eingehalten wurde. 

a. Bitte prüfen Sie die Zulässigkeit dieser Strafen nach Maßgabe der unionsrechtlichen 

Rechtsgrundlagen. Bitte gehen Sie bei der Fallprüfung davon aus, dass Paola nach italienischem Recht 

als Selbstständige gilt und nach finnischem Recht als Arbeitnehmerin. 

b. Nach welchem Recht ist Paola sozialversichert? Bitte begründen Sie Ihre Antwort kurz. 
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3. Fall (7 Punkte)  

Herr Gao, wohlhabender Witwer und chinesischer Staatsbürger, lebt mit seiner 4-jährigen Tochter in 

Spanien. Die Tochter ist, wie auch die zu früh verstorbene Mutter, deutsche Staatsbürgerin. Die 

spanischen Behörden wollen nun Herrn Gao aus dem Land ausweisen, weil er nach Ansicht der 

Behörden kein Aufenthaltsrecht habe. Herr Gao ist überzeugt, dass dies gegen die 

Unionsbürgerfreizügigkeit seiner Tochter verstoße. 

Was könnte Herr Gao mit seiner Aussage meinen? Haben Herr Gao und seine Tochter nach Maßgabe 

der unionsrechtlichen Rechtsgrundlagen ein Aufenthaltsrecht in Spanien? 
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4. Theorie (9 Punkte) 

4.1. Geben Sie bitte an, welche „Verhaltensweisen“ die Arbeitnehmerfreizügigkeit verbietet 

(dh welche Arten von nationalen Gesetzen/Regelungen verstoßen gegen die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit), und nennen Sie bitte jeweils ein Beispiel. (3 Punkte) 

4.2. Nach welchen Kriterien beurteilt der EuGH das Vorliegen eines Betriebsübergangs? (3 Punkte) 

4.3. Auf welchen Rechtfertigungsgrund nach der DSGVO kann sich ein Arbeitgeber stützen, wenn er 

Fotos von seinen MitarbeiterInnen und deren (berufliche) E-Mail-Adresse auf die Homepage des 

Unternehmens stellen möchte? Begründen Sie bitte Ihre Antwort. (3 Punkte) 
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5. Anhang - Auszug DSGVO 

KAPITEL II 

 

Grundsätze 

 

Artikel 5 

 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1)   Personenbezogene Daten müssen 

 

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 

nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, 

Transparenz“); 

 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen 

Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im 

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 

oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen 

Zwecken („Zweckbindung“); 

 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige 

Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer 

Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 

 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange 

ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene 

Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der 

Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung 

zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im 

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden 

(„Speicherbegrenzung“); 
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f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten 

gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 

unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

 

(2)   Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen 

Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

 

Artikel 6 

 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

 

(1)   Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 

ist: 

 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 

oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 

Person erfolgen; 

 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt; 

 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person zu schützen; 

 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 

Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 

sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 
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Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene 

Verarbeitung. 

 

(2)   Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der 

Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c 

und e beibehalten oder einführen, indem sie spezifische Anforderungen für die Verarbeitung sowie 

sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende 

Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere Verarbeitungssituationen gemäß 

Kapitel IX. 

 

(3)   Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt 

durch 

 

a) Unionsrecht oder 

 

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 

 

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der 

Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen zur Anpassung der 

Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, 

welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, 

an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt werden 

dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche 

Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur 

Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für 

sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht oder das Recht der 

Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 

 

(4)   Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf 

einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen Gesellschaft 

eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten 

Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche — um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem 

anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, 

vereinbar ist — unter anderem 
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a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und 

den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung, 

 

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere 

hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen, 

 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener 

Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 verarbeitet werden, 

 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen, 

 

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören 

kann. 

 

Artikel 7 

 

Bedingungen für die Einwilligung 

 

(1)   Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass 

die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 

 

(2)   Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere 

Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher 

Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu 

unterscheiden ist. Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese 

Verordnung darstellen. 

 

(3)   Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 

der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis 

gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

 

(4)   Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in 

größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, 
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einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 

 

Artikel 8 

 

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft 

 

(1)   Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, 

das einem Kind direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes 

rechtmäßig, wenn das Kind das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das 

sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese 

Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung 

erteilt wird. 

 

Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze 

vorsehen, die jedoch nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen darf. 

 

(2)   Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene 

Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den Träger der 

elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. 

 

(3)   Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur 

Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug auf ein Kind, 

unberührt. 

 

Artikel 9 

 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

 

(1)   Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, 

biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder 

Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt. 

 

(2)   Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 
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a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen 

oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem 

Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person 

nicht aufgehoben werden, 

 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. 

ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden 

Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen 

Person vorsieht, zulässig ist, 

 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus körperlichen oder rechtlichen 

Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, 

weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige 

Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der 

Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder 

der Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige 

Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne Einwilligung der 

betroffenen Personen nach außen offengelegt werden, 

 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offensichtlich 

öffentlich gemacht hat, 

 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder 

bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich, 

 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in 

angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 

wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen 

der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich, 

 

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung 

der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder 

Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten 
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im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 

Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und 

vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich, 

 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 

wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur 

Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei 

Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 

Mitgliedstaats, das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder 

 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in 

angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 

wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen 

der betroffenen Person vorsieht, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 

wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 

Absatz 1 erforderlich. 

 

(3)   Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h 

genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen 

Verantwortung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen dem Berufsgeheimnis 

unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen 

einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

 

(4)   Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einführen 

oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten 

betroffen ist. 


